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2.1.3. umrechnung von Monatslohn in stunden-, Tages- und wochenlohn

Basis für die Berechnung des Wochenlohns
52 Wochen : 12 Monate = 4,33 Wochen pro Monat
Monatslohn : 4,33 = Wochenlohn

Basis für die Berechnung des Tageslohnes
365 Tage minus Anzahl Freitage : 12 = Arbeitstage pro Monat
Berechnung bei einer 5-Tage-Woche
365 - (52 x2) = 26l Arbeitstage pro Jahr
261 : 12 = 21.75 Arbeitstage pro Monat
Monatslohn : 21.T5= Taglohn

Basis für die Berechnung des Stundenlohnes
wochenstunden x 4,33 = massgeblicher Anzahl Arbeitsstunden pro Monat
Berechnung bei einer 48-stunden-Woche
48 Wochenstunden x 4,33 = 207.g4 Std. pro Monat
Monatslohn : 207.84 = Stundenlohn
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Wenn der Arbeitnehmer in der Funktion, in welcher er angestellt wurde, vorübergehend nicht be-schäftigt werden kann, so ist er verpflichtet, die ihm durch-den Arbeitge'ber neu irg"*i"r"n", ,u-mutbare Tätigkeit ohne weiteres auszuüben. Er erhält jedoch den Lo[n für die ratigkeit, für die erangestellt wurde.

Die Kinderzulagen werden nach den kantonalen Vorschriften gewährt.
Die Ausrichtung von Kilometerprämien ist in allen Fällen unzulässig.
Der Arbeitgeber richtet dem Arbeitnehmer einen 13. Monatslohn aus, wenn er seinem Betrieb be-reits volle drei Dienstjahre zugehörig ist. Beginnt das vierte Dienstjahr während dem laufenden Ka-lenderjahr, so entsteht in diesem Kalenderjahr ein anteilmässiger Anspruch auf den 13. Monatslohn.
Es kann jährlich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht zusätzlich eine freiwillige und leistungsbezo-gene Gratifikation ausgerichtet werden.
Für Chauffeure, die auschliesslich im internationalen Verkehr eingesetzt sind, kann der Arbeitgeber
mit dem Arbeitnehmer eine spezielle schriffliche vereinbarung vorsehen.

Lohnzahlung bei Krankheit

Der Arbeitgeber versichert den Arbeitnehmer für ein Krankentaggeld von g0 % des Bruttolohnes. Dieversicherungsleistungen müssen entweder nach Vorgabe oes (Vc Krankenversicherungsgesetz
(während 720 Tagen innerhalb von g00 Tagen) oder iach voigabe des WG vorsorger"rsiche-
rungsgesetz (730 Tage, BVG-koordiniert) ausgerichtet werdenl Die Krankentaggeldversicherungs-
prämie wird je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezahlt. Die lonniärrrung oei Krankheitwird ab dem ersten Tag mit 80 % des Monatsbruttolohnes gewährt.
Arbeitnehmer, welche von einer Krankenkasse oder Versicherung nicht aufgenommen werden oderdie Leistung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, haben nnreänt auf Befahlung uon 100 % desMonatsbruttolohns gemäss Artikel 324a oR und «Basler skala».
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